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Text 

Land- und Forstwirtschaft 

§ 13. Zusätzlich zu Punkt 8.1.7 des Rahmenplanes in Verbindung mit den Kapiteln 9.1 und 9.2 des 
Umweltberichtes wird empfohlen: 

 1. Bei der technischen Planung der Vorhaben soll darauf geachtet werden, Flächeninanspruchnahmen 
soweit als möglich zu vermeiden oder zu minimieren. Im Rahmen der weiteren Planungsschritte sollen 
allfällige direkte Auswirkungen wie beispielsweise durch Flächenverlust oder 
Bewirtschaftungserschwernisse und indirekte Auswirkungen durch Veränderung hydrologischer und 
hydrogeologischer Rahmenbedingungen aufgezeigt werden. 

 2. Im Falle erheblicher Auswirkungen sollen diese durch Schaffung von Ersatzflächen durch eine 
Aufwertung von Bestandsflächen, durch die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Themenbereich 
Grundwasser oder durch eine Wiederherstellung von Wegeverbindungen und Viehtrieben bestmöglich 
ausgeglichen und soweit möglich auf ein verträgliches Maß reduziert werden. 


